Zustandigkeitsordnung der Stadt Minster

in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 10.12.2025

Entscheidungszustéandigkeiten des Rates

Der Rat behalt sich Uber die Angelegenheiten hinaus, die ihm nach Gesetz oder Satzung
ausschlief3lich obliegen, die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten vor:

1.

Abschluss offentlich-rechtlicher Vereinbarungen und Beitritt zu kommunalen Arbeits-
gemeinschaften, Zweckverbanden oder Planungsverb&nden nach dem Gesetz Uber
kommunale Zusammenarbeit und nach dem Baugesetzbuch

. Stellungnahme der Stadt zu Landes- und RegionalplanenGebietsentwicklungsplanen

. Anordnung der Umlegung nach Baugesetzbuch

Bei Hochbaumafnahmen mit einer Bausumme von mehr als 1.000.000 €:

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

Entscheidung Uber den Standort, sofern dieser nicht bereits durch den Bebau-
ungsplan bestimmt worden ist oder sich aus der Art der Baumal3nahme ergibt

Einleitung der Planung, soweit daftir Haushaltsmittel nicht bereitgestellt sind

Raumprogramm einschlief3lich besonderer Betriebseinrichtungen (DIN 276 BI.
2 Kostengruppe 3, 4 und 5) flr Bauvorhaben von besonderer Bedeutung sowie
wesentliche Anderungen eines solchen Raumprogramms

Ausfuhrung der baureifen Planung (Entwurf- oder Ausflihrungsplanung mit Kos-
tenberechnung, -anschlag nach DIN 276) bei Vorhaben von besonderer Bedeu-
tung sowie wesentliche Anderungen der genehmigten Planung (Baubeschluss)

Erhebliche KostenlUberschreitung der festgelegten Gesamtbaukosten oder des
Haushaltsansatzes nach den Ausschreibungsergebnissen oder wegen allge-
meiner Kostensteigerungen oder infolge von Anderungen der Planung.
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Zustandigkeiten der Ratsausschiisse

Allen Ratsausschiissen obliegt die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung
aller Geschlechter beizutragen und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwir-
ken.

Soweit die Hauptsatzung keine besondere Regelung trifft, Gbertragt der Rat den Aus-
schissen die nachstehenden Beratungs- und Entscheidungszustandigkeiten.

Dem Rat bleibt es jedoch vorbehalten, auf den Hauptausschuss oder auf die Fachaus-
schisse Ubertragene Angelegenheiten_an sich zu ziehen, insbesondere bei-ven erheb-
licher kommunalpolitischer, wirtschaftlicher oder klimarelevanter Bedeutung. Gleiches
gilt, soweit die Entscheidungszustandigkeit eines Ausschusses durch Satzung begrin-
det worden ist und das Riickhol- oder Ubertragungsrecht nicht durch eine ausdriickliche
Bestimmung in der Satzung ausgeschlossen ist oder die Ausibung gegen ein gesetzli-
ches Verbot verstdi3t. -an-sich-zu-ziehen-:

Aulerdem obliegt den Fachausschiissen die Entgegennahme der Budgetberichte und
die Wahrnehmung der Controlling-Funktion in Bezug auf die Budgetberichte.

Bei HochbaumafRnahmen mit einer Bausumme von mehr als 500.000 € 250-000 € ent-
scheidet der jeweilige Fachausschuss tber:

- das Raumprogramm, soweit der Rat nicht zustandig ist

- die Zustimmung zur Vorentwurfsplanung mit Kostenschatzung nach DIN 276, sofern
nicht die Bezirksvertretungen zustandig sind.

Die Ausschisse entscheiden in den ihnen Ubertragenen Angelegenheiten Uber die
Bedarfe der Beschaffungen, wenn im Einzelfall die Wertgrenze bei konsumtiven Be-
schaffungen von 250.000 € und bei investiven Beschaffungen von 500.0000 € Uber-
schritten wird, sofern nicht abweichende Regelungen, insbesondere in dieser Zu-
standigkeitsordnung (z. B. bei Hoch- und Tiefbaumalinahmen) bestehen.

Die Zustandigkeit der Fachausschiisse ergibt sich aus der Beratungszustandigkeit
fur die Teilergebnis- oder -finanzplane. Bei zentralen Beschaffungen fir mehrere
Teilergebnis- oder -finanzplane durch die gebildeten Warengruppenkompetenzzen-
tren ist der Teilergebnisplan maRgeblich, dem die administrativen Aufwendungen

des Warengruppenkompetenzzentrums zugeordnet smd Denqewmhgenﬁ&ussehas—
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1. Hauptausschuss

11

1.2

Beratungszustandigkeiten

Vorbereitung von Ratsangelegenheiten, Beratung langfristiger Planungskonzepte
und Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen, gesamtstadtische Entwicklungs-
fragen von grundsatzlicher Bedeutung, Stiftungsangelegenheiten auf3er Liegen-
schaftsangelegenheiten; Angelegenheiten der Stadtepartnerschaften, Gleichstel-
lungsfragen.

Entscheidungszustandigkeiten

Entscheidungen in Angelegenheiten, die nicht in die ausschliel3liche Zustandigkeit
des Rates fallen (8 41 Abs. 1 Satz 2 GO NRW u. a.), soweit nicht die Bezirksvertre-
tungen, Ausschiisse oder der/die Oberblrgermeister/in zustandig sind. Der Haupt-
ausschuss kann Angelegenheiten von erheblicher kommunalpolitischer oder wirt-
schattlicher Bedeutung dem Rat zur Entscheidung vorlegen.

1.2.1 Infolgenden Fallen von besonderer Bedeutung, soweit nicht der Hauptaus-
schuss eine Entscheidung des Rates fur erforderlich hélt:

Planungsauftrage und Wettbewerbe flr BaumalRhahmen der Stadt und ftr
die Gestaltung 6ffentlicher Grinflachen

Maflnahmen der Verwaltungsreform

122 Stellungnahme Zuim PlanfeststelIungsverfahren und sonsthen Verfahren

1.2.3 Entscheidungen tber die Durchfiihrung von MaRhahmen im Zusammen-
hang mit der Antragstellung auf Gewahrung von Zuwendungen gem. den
Forderrichtlinien Stadterneuerung/Stadtebauforderung

1.2.4 bei HochbaumalRnahmen mit einer Bausumme von mehr als 500.000 €:

- ArehitektenfinnenPlanungswettbewerbe sowie Planungsauftrdge an Ar-
chitekten/innen bei Vorhaben von besonderer Bedeutung

- Zustimmung zum Vorentwurf, soweit dariber kein Einvernehmen zwi-
schen dem Ausschuss fur Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen
und den Fachausschiissen erzielt wird

1.2.5 Erlass von Forderungen und offentlichen Abgaben nach Billigkeitsvor-
schriften, wenn der zu erlassende Betrag 50.000 € im Einzelfall Ubersteigt,
jedoch nicht tber 250.000 € (Rat)
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1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

Genehmigung von Dienstreisen der Mitglieder des Rates, der Bezirksver-
tretungen und der Ratsausschusse, jedoch nicht des/der Oberblirgermeis-
ters/in und seiner/ihrer Vertreter/innen bei Dienstreisen in dieser ihrer Ei-
genschaft

Festlegung der Vergaberichtlinien fir die Mittelvergabe im Bereich der
Stadtepartnerschaften

Angelegenheiten der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit, soweit
nicht nach V., 109. eine anderweitige Regelung getroffen ist

Liegenschaftsangelegenheiten

- Vermarktung und Preisfestsetzung bei stadtischen Grundstiicken_zur
Errichtung von Mehrfamilienhausern fir Mietwohnraum_und Wohnungs-
eigentum sowiedund gemeinschaftsorientierte Bau- und Wohnformen.
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2.

Ausschuss fur Wirtschaftehnen, Liegenschaften, Finanzen und Digitalisierung

Wirtschaft

2.1. Beratungszustandigkeiten

2.1.1 Liegenschaftsangelegenheiten

2.1.2 Immobilienwirtschatftliche Steuerung

2.1.3 Strategisches Flachenmanagement bei der Bereitstellung und Bewirtschaf-
tung bebauter und unbebauter Immobilien.

2.1.47 Haushalts- und allgemeine Finanzangelegenheiten

Haushaltsplan einschlie3lich der erforderlichen Nachtragshaushalte
sowie der jahrlichen Finanzplanung und des Investitionsprogrammes

Unterjahrige Haushaltsentwicklungen / Finanzberichte

Vorlagen, die einen Finanzbezug haben und die nicht durch im be-
schlossenen Haushaltsplan veranschlagte Haushaltsansatze gedeckt
sind

Gebuhrensatzungen
Ergebnisse der Jahresrechnung

Berichte zum kommunalen Anlagen- und Schuldenmanagement

2.1.58 Beteiligungsangelegenheiten

Public Corporate Governance Kodex fir den ,Gesamtkonzern Stadt
Munster®

gesellschaftsrechtliche Entwicklung einzelner Gesellschaften

Handlungsempfehlungen zu einzelnen Gesellschaften bzw. in ihrer
Gesamtheit an den Rat, soweit dies im stadtischen Gesamtinteresse
liegt und aus vorgenannten Informationen ableitbar ist

2.1.69 Wirtschaftspolitische Grundsatzfragen

2.1.740 Strategische und raumliche Entwicklung des Wirtschafts- und Einzelhan-
delsstandortes
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2.1.8

Grundsatzfragen der Digitalisierung

2.2 Entscheidungszustandigkeiten

221

2.2.2

Liegenschaftsangelegenheiten

Grundstiicksgeschéafte bei einem Geschéftswert von 250.000 € bis
2.000.000 €

Festsetzung und Verlangerung einer vertraglich festgelegten Bebau-
ungspflicht

Entscheidungen Uber die Auslbung eines bestehenden Vorkaufs-
rechts in den Wertgrenzen von 250.000 € bis 2.000.000 €

Vergabeverfahren zur Vermarktung stadtischer Grundstiicke nach
Maf3gabe der mit der Grundsticksvergabe vorrangig verfolgten Ziel-
setzungen soweit nicht der Hauptausschuss nach Ziffer 1.2.9 zustan-
dig ist.

Haushalts- und allgemeine Finanzangelegenheiten

— | | .

licher-Steuereckwerte

finanz- und steuerpolitische Grundsatzfragen, die sich auf die stadti-
sche Finanz- und Haushaltspolitik beziehen — soweit sie nicht in die
Zustandigkeit des Rates fallen —

neue Mafllnahmen und Instrumente zur Haushaltssteuerung (Kenn-
zahlenprozess, Controlling, Gender Budgeting)

Kommunales Anlagen- und Schuldenmanagement

Beteiligungsangelegenheiten, insbesondere Wirtschaftsplane und
Jahresabschlisse wesentlicher Beteiligungen (wesentliche Beteili-
gungen in diesem Sinne sind Mehrheitsbeteiligungen der Stadt im
Stadtkonzern sowie Beteiligungen, die durch Ratsbeschluss in Kon-

zernleltllnlen oder im Elnzelfall definiert smd)—damber—hmaus—hane{
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3.

Ausschuss fir Personal, Bigitalisierung,-Organisation-Sicherheit, und Ordnung

3.1 Beratungszustandigkeiten

3.2

3.11

3.1.2

3.1.3

3.14

3.15

Stellenplan der Stadt und Wirtschaftsplane einschlief3lich Stellentbersich-
ten der eigenbetriebsahnlichen Einrichtungen

Umsetzung und Weiterentwicklung des Gleichstellungsplans

Grundsatzfragen der Organisation,—der—PBigitalisierung und der Verwal-
tungsentwicklung

Angelegenheiten des Brandschutzes, des Rettungsdienstes (Erfullung der
Aufgaben als Trager des Rettungsdienstes nach dem Rettungsdienstge-
setz), des Katastrophenschutzes und des Zivilschutzes

Satzungen und ordnungsbehordliche Verordnungen im Bereich der Ord-
nungsverwaltung

3.1.64

3.1.78

Vorberatung der Personalentscheidungen gemaR 8 20 Abs. 1 der Haupt-
satzung.

Beschlussvorlagen, die Personalveranderungen (befristet oder unbefristet)
vorsehen

Entscheidungszustéandigkeiten

3.2.1

Ordnungsrechtliche Mal3Bnahmen, mit Ausnahme straenverkehrsrechtli-
cher Angelegenheiten, von gesamtstadtischer Bedeutung, sofern nicht der
Rat oder der Hauptausschuss zustandig ist oder es sich um ein Geschaft
der laufenden Verwaltung handelt,

ausgenommen sind:

- Angelegenheiten, die zu einer Gefahrdung der 6ffentlichen Sicherheit und
Ordnung fuhren kénnten,

- Angelegenheiten, deren Behandlung einen Eingriff in ein schwebendes
Gerichtsverfahren oder die Nachprifung einer richterlichen Entscheidung
oder eines bestandskraftigen Verwaltungsaktes bedeuten wirde.
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4, Rechnungsprifungsausschuss
4.1 Beratungszustandigkeiten

4.1.1 Prifung des Jahresabschlusses

4.1.2 Prufung des Gesamtjahresabschlusses

4.1.3 Kenntnisnahme von Priifberichten

4.1.4 Kenntnisnahme von beauftragten Vergaben Uber 250.000 € im Rahmen
von halbjahrlichen Berichten

4.2 Entscheidungszustandigkeiten

4.2.1 Entscheidung Uber die Weitergabe von Prifberichten im Ganzen oder in
Ausziigen an andere Fachausschiisse oder den Rat

4.2.2 Entscheidung uUber Beschluss- oder Handlungsempfehlungen an andere
Fachausschusse oder den Rat zur weiteren Befassung
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5.

Ausschuss fir Gleichstellung

5.1 Beratungszustandigkeiten

5.1.1

512

Kommunale Grundsatzfragen zur Frauenférderung, zur Gleichstellung al-
ler Geschlechter und zur Gleichstellung von LSBTIQ*-Personen mit dem
Ziel, kommunale Gleichstellungspolitik als Querschnittsaufgabe unter Be-
ricksichtigung der Methoden des Gender Mainstreaming zu realisie-

ren.Kommunale Grundsatziragen zur Frauenforderung und zur Gleich-
stellung aller Geschlechter und aller sexuellen und geschlechtlichen
Ielelnt_ltatenﬁ “'I't dem le_el_ kemmunale—Gleiensteliungspelitk—ais—Que:

MalRnahmen, Projekte und Berichte

- zur Frauenférderung,

- zur Forderung der Chancengleichheit aller Geschlechter

5.1.3

MalRnahmen, Projekte und Berichte,

- ___die strukturelle, gruppenbezogene und individuelle Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts oder der Zuge-hdrigkeit zur Gruppe der
lesbischen, schwulen, bisexuellen, asexuellen, trans, inter, nonbiné-
ren und queeren Menschen (LSBTIQ*) abbauen,

- zur Sensibilisierung beziglich Geschlechterrollen beitragen und
helfen, Stereotype abzubauen
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5.1.5 Beratung von gleichstellungsbezogenen Haushaltsstellen und Vorbera-
tung zu gleichstellungsrelevanten Haushaltsstellen anderer Fachaus-
schisse im Rahmen der Haushaltsplanberatungen.

5.2 Entscheidungszustandigkeiten

5.2.1 Finanzielle Férderung im Rahmen der vom Rat bereitgestellten und

vom Amt fiir Gleichstellung verwalteten Mittel ab einer Férderungshohe
von 2.600 €

- ___fur Organisationen, Projekte und Initiativen von Frauen

- fur Organisationen, Projekte und Initiativen von Mannern

- fur Organisationen, Projekte und Initiativen von lesbischen, schwu-
len, bisexuellen, asexuellen, trans, inter, nonbinédren und queeren
Menschen.
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6.2

Ausschuss fur Schule und Weiterbildung

Beratungszustandigkeiten

6.1.1

Schulangelegenheiten und Angelegenheiten der Weiterbildung

Entscheidungszustandigkeiten

6.2.1.

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Zustimmung zur Einrichtung/Auflésung bzw. Verlagerung von Bezirksfachklas-
sen an stadt. Berufsschulen

Bestimmung der Schulart von Grundschulen und Hauptschulen
Festlegung des Allgemeinen Rahmens (Zlgigkeiten) von Schulen

Aufnahme auswartiger Schuler*innen

Kulturausschuss

7.1

7.2

Beratungszustandigkeiten

7.1.1 Kulturelle Angelegenheiten und ihre strategische Entwicklung, Festlegung
von Zielvorstellungen und Leitorientierungen fir die kommunale Kulturpoli-
tik

7.1.2 Angelegenheiten der kulturellen Bildung und Vermittlung

M it 1 | | .

7.1.34 Angelegenheiten Europas und der Européischen Union, Festlegung von
Leitorientierungen fur eine europagewandte Kommunalpolitik

7.1.45 MalRnahmen zur Férderung der européischen Integration unter Beriicksich-
tigung des kulturellen Erbes und der Vielfalt Europas

Entscheidungszustéandigkeiten
7.2.1 Grundausrichtung und Leitorientierung der Kulturinstitute in stadtischer Tra-

gerschaft einschlie3lich der Westf. Schule fir Musik sowie der Forderung
der freien Kulturarbeit im Rahmen der Haushaltsmittel
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7.3

7.2.23

7.2.34
7.2.45
7.2.56
7.2.67

7.2.78

7.2.89

Kunst im offentlichen Raum, sofern keine Entscheidungszustandigkeit bei
den Bezirksvertretungen gegeben ist (Uberbezirkliche Bedeutung)

Richtlinien fur die Produktions- und Konzeptionsférderung fir freie Theater
Besetzung des Kuratoriums fur Forderung freier Theater

Zustimmung zu Entscheidungen des Kuratoriums freier Theater
Besetzung der Jury zur Vergabe von Atelierraumen im Speicher Il

Zustimmung zu den Entscheidungen der Jury zur Vergabe von Atelierrau-
men im Speicher Il

Benennung von externen Fachexperten fir den vom Rat eingerichteten
kinstlerischen Fachbeirat des Kulturausschusses.

als Betriebsausschuss Theater Minster

7.3.1

Beratungszustadndigkeit

7.3.2

Angelegenheiten des Theater Munster mit besonderer Bedeutung.

Entscheidungszustandigkeiten

Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm
durch die Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung ubertra-
gen sind unter Beachtung der Beschlisse des Rates und der nach der
Zustandigkeitsordnung der Stadt Minster zustandigen Ausschisse (hier
insbesondere deren Zielvorgaben), sowie in finanzrelevanten Angele-
genheiten im Rahmen der Ansatze des vom Rat beschlossenen Wirt-
schaftsplanes. Der Betriebsausschuss hat tiber Angelegenheiten zu ent-
scheiden, sofern diese nicht bereits im Wirtschaftsplan enthalten sind
und es sich nicht um wiederkehrende Aufwendungen fir die operative
Betriebsflihrung handelt, die in der Mittelfristplanung bertcksichtigt sind.
Insbesondere st fiir folgende Angelegenheiten die Zustimmung des Be-
triebsausschusses erforderlich:

Grundausrichtung und Leitorientierung des Theater Munster unter Wah-
rung des Intendanzprinzips
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8.

Ausschuss fiir Soziales, Gesundheit, Arbeit und MigrationMerbravchersehutz
| Arbeitsford

8.1 Beratungszustandigkeiten

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

Soziale Angelegenheiten; Gesundheitswesen; Veterinarwesen; Verbrau-
cherschutz; Familienférderung; Rettungswesen (Laienhilfe, medizinische
Uberwachung des Rettungs- und Krankenbeférderungswesens, Kranken-
hausversorgung)

Festlegung allgemeiner Ziele und Leitlinien fir die kommunale Sozial- und
Gesundheitspolitik im Rahmen der Haushaltsmittel

Behandlung des Jahresberichts "Hilfen fir Schwangere und junge Mdtter
zum Schutz ungeborenen Lebens"

Arbeitsférderung

Festlegung allgemeiner Ziele und Leitlinien fir das Wohnen im Alter sowie
zur Wohnungsversorgung am Markt sozial benachteiligter Haushalte

Migration, insbesondere die Unterbringung und Versorgung von Gefliich-

teten

8.2 Entscheidungszustandigkeiten

8.2.1

Zuschisse an Verbande oder Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege
oder Vereine mit sozialpolitischer Zielsetzung im Rahmen der Haushalts-
mittel
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9.

Sportausschuss

9.1

9.2

Beratungszustandigkeiten
9.1.1 Sportangelegenheiten, Angelegenheiten der stadtischen Bader

9.1.2 Bauleitplanung, sofern sportrelevante Anlagen und Einrichtungen berthrt
werden

9.1.3 Sportstétten als Teil von SchulbaumalRnahmen.
Entscheidungszustéandigkeiten

9.2.1 Zuschisse und Entschadigungen an Sportvereine und sonstige Trager von
Sportstatten im Rahmen der Haushaltsmittel

9.2.2 Auszeichnungen fur besondere Leistungen auf dem Gebiet des Sports.
9.2.3 Erlass der Sportférderrichtlinie

9.2.4 Festlegung allgemeiner Ziele und Leitlinien fur die kommunale Sport- und

Sportstattenplanung im Rahmen der Haushaltsmittel
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10.  Ausschuss fur Wohnen, Stadtplanung und Stadtentwicklung

10.1 Beratungszustandigkeiten

10.2

10.1.1 Raum-, Landes-, Regionalplanung, Regionalentwicklung
10.1.2  Stadtplanung

10.1.3 Bauleitplanung

10.1.4  Mitwirkung bei der Landschaftsplanung

10.1.5 Stadtentwicklungsplanung

10.1.6  Stadtgestaltung und Denkmalpflege

10.1.7  Wohnstandortentwicklung

10.1.8 Baulandentwicklung einschlief3lich Baulandprogramm

10.1.9 Stadterneuerung

10.1.10 raumliche Entwicklung des Wirtschaftsstandortes

10.1.11 Einzelhandelskonzept

10.1.12 Vermessungs- und Katasterwesen

10.1.13 Angelegenheiten des Wohnens und der Wohnraumversorgung
10.1.14 Handlungsprogramm Wohnen

10.1.15 Festlegung allgemeiner Ziele des Wohnens und der Wohnraumversor-

qung (strategische Wohnraumentwicklung)

Entscheidungszustéandigkeiten

10.2.1

In Fallen von besonderer Bedeutung:

- _Kenntnisnahme der beabsichtigten Erteilung des Einvernehmens der
Gemeinde nach dem Baugesetzbuch insbesondere zur Genehmigung
von Vorhaben wahrend der Aufstellung eines Bebauungsplanes (8 33
BauGB) und von Vorhaben in unbeplanten Bereichen (88 34, 35
BauGB) sowie zur Genehmigung des Abbruches, des Umbaus oder
der Anderung einer baulichen Anlage im Geltungsbereich einer Erhal-

tungssatzung (8 172 BauGB)
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10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

- Kenntnisnahme (iber das beabsichtige Erteilen oder Verweigern der
Zustimmung der Gemeinde nach 8§ 36a BauGB zu Vorhaben nach §
31 Abs. 3 BauGB, 8§ 34 Abs. 3b BauGB sowie § 246e BauGB

Verédnderung von Bau- und Bodendenkmalern und Nutzungsé&nderung
von Baudenkmalern, wenn deren Bedeutung Uber einen Bezirk hinaus-
geht und wenn der Denkmalcharakter dadurch wesentlich beeintrachtigt
wird. Genehmigung der Beseitigung eines Baudenkmals und von ortsfes-
ten Bodendenkmalern soweit der Ausschuss fir Wohnen, Stadtplanung,
und -Stadtentwicklung_;—\/erkehrund-\Wehnen-nicht eine Entscheidung
des Rates fir erforderlich halt

Abweichungen von den Regelungen Befreiung-veon-Bestimmungen-einer-

selbststandiger Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, aul3er wenn
diese die Zulassung von Solaranlagen betreffenseweit-sie—nichtin—-Zu-

S g o Bo e e s e ol o

Planungsauftrage fur stadtebauliche Planungen bei einer Honorarsumme
von mehr als 50.000 €, soweit kein Grundsatzbeschluss Uber die stadte-
bauliche Planung vorliegt oder nicht nach Ziffer 1.2.1 der Hauptausschuss
zustandig ist

Jihrliche_Festiegung-eines_"Arbeitsprogrammes-Bauleitplanung"—Ent-

scheidung uber Antrage zur Bauleitplanung

In Fallen von besonderer gesamtstadtischer Bedeutung: Gestaltung von
Stadtplatzen und offentlichem Raum

Anregungen der Stadt zu Bauleitplanen anderer Gemeinden sowie Anre-
gungen und Stellungnahmen der Stadt zu teilrdumlichen Anderungsver-

fahren des Regionalplanes—{Gebietsentwicklungsplan), soweit wesentli-

che Interessen der Stadt beruihrt werden
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11. Ausschuss fur Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen

11.1 Beratungszustandigkeiten

1111

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.15

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

11.1.10

11.1.11

Grundsatzfragen des Umwelt- und Klimaschutzes (Luft, Wasser, Boden,
Landschaft, Natur, Energie, Klima, Abfall, Ressourcen), Umweltvertrag-

I|chke|tsprufunqen Umweltschutzprogramme—Umwe#pJan—%eh%l%eniw

iung) in Fragen des technlschen und planerlschen Umweltschutzes Um-
weltschutzmalRhahmen von besonderer Bedeutung.

Alle Angelegenheiten des Klimaschutzes, soweit sie die Umsetzung der
Klimaschutzziele der Stadt Munster wesentlich bertihren oder beeinflus-
sen. Ausgenommen hiervon sind normierte Planverfahren und Plan-
werke, innerhalb derer die Umwelt- und Klimaschutzbelange integraler
Bestandteil von Stadtentwicklungsplanung und Stadtebau sind. Hierzu
zahlen insbesondere Stellungnahmen zum Regionalplan, die Aufstellung,
Anderung, Erganzung des Flachennutzungsplanes, von Bebauungspla-
nen und sonstigen stadtebaulichen Satzungen.

Planungsvorhaben in Zusammenhang mit der Energiewende, insbeson-
dere der Erneuerbaren Energien

Planungsvorhaben in Zusammenhang mit Mal3nahmen zur Anpassung
an den Klimawandel

Planungsvorhaben und Baulandentwicklung, die in Vorrangflachen zur
Freiraumsicherung im Sinne der Grinordnung, in bestehende Land-
schaftsplane, festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzflachen oder in Klein-
garten, Friednofe oder Parkanlagen sowie vergleichbare Freianlagen
raumlich und/oder materiell eingreifen

Grundsatzfragen der Nachhaltigkeit

Fortschreibung der Umweltdaten Minsterdes-Umwelschutzberichts

Minster-obliegen,—sewie Angelegenheiten der Stadtentwasserung und

der Abwasserbehandlung

Angelegenheiten des Gewasserschutzes, der Grunanlagen und Land-
schaftspflege

Landschaftsplanung nach dem Bundesnaturschutzgesetz bzw. Land-
schaftsgesetz NRW

BaupPlanung und Ausfuhrung stadtischer BaumalRnahmen

Friedhofswesen
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11.2

11.1.12

11.1.13

11.1.14

11.1.15

11.1.16

Beratung der Ergebnisse der beschlossenen Gutachten und Konzepte

Okologische, energie- und klimarelevante Belange der Raum-, Landes-
und Regionalplanung

Angelegenheiten der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit, soweit
Umweltbelange bertihrt sind

Naturschutz, Artenschutz, Tierschutz

Grundsatzfragen der Baumschutzsatzung

Entscheidungszustéandigkeiten

11.2.1

11.2.2

11.2.3

Untersuchungsauftrage im Bereich des Umweltschutzes (z. B.: Umwelt-
vertraglichkeitsstudien, Luftmessungen) bei einer Honorarsumme von
mehr als 100.000 €

Baumalinahmen mit Baukosten von mehr als 300.000 € aus den Berei-
chen Stadtentwasserung/Gewasser und Grunflachen/ Umweltschutz,
soweit nicht nach der Hauptsatzung die Bezirksvertretungen zustandig
sind

Bei HochbaumalRnahmen mit einer Bausumme von mehr als 500.000 €

11.2.3.1 Entscheidung Uber den Vorentwurf mit Kostenschatzungen
nach DIN 276, sofern nicht die Bezirksvertretungen zustandig
sind

11.2.3.2 Entscheidung Uber die Ausfiihrung der baureifen Planung
(Entwurf- oder Ausfuhrungsplanung mit Kostenberechnung,
-anschlag nach DIN 276), soweit nicht der Rat zustandig ist
(Baubeschluss)

11.2.3.3 Zustimmung zur Ausschreibung einer schlisselfertigen
Vergabe an Generalunternehmen
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12.

Ausschuss fir Verkehr und Mobilitat

12.1 Beratungszustandigkeiten

12.2

12.1.1

12.1.2

12.1.3
12.1.4

Verkehrs- und Mobilitatsplanung

Beitrdge nach BauGB und KAG, soweit nicht nach der Hauptsatzung
die Bezirksvertretungen zustandig sind (z. B. Verkehrsberuhigungs-
mal3nahmen)

Beratung der Ergebnisse der beschlossenen Gutachten und Konzepte

Stral3enverkehrsrechtliche Angelegenheiten sowie Mal3nahmen der
Verkehrsunfallpravention von jeweils besonderer Bedeutung, sofern
es sich nicht um Geschafte der laufenden Verwaltung handelt

Entscheidungszustéandigkeiten

12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.56

Mobilitats- und Verkehrsangelegenheiten, soweit nicht-rach-Ziffer

2.1 di andigkei nach
der Hauptsatzung sowie den "Richtlinien fur die Burgeranhérung bei
raumbedeutsamen Planungen” und den "Richtlinien zur Einrichtung
von Zonen-Geschwindigkeits-Begrenzungen im Stadtgebiet von Mins-
ter" die Bezirksvertretungen oder der/die Oberbirgermeister/in zustan-
dig sind

Festlegung des ,erweiterten” Vorbehaltsnetzes nach vorheriger Anho-
rung der Bezirksvertretungen auf der Grundlage des Verkehrsstral3en-
netzes nach § 21 der Hauptsatzung und den Belangen des offentli-
chen Personennahverkehrs gemal der "Richtlinien zur Einrichtung
von Zonen-Geschwindigkeits-Begrenzungen im Stadtgebiet von Mins-
ter"

Fortschreibung des stadtischen OPNV-Programms und Festlegung
der Prioritdten der Verbesserungsmafl3nahmen und des zeitlichen Ab-
laufs der Planung nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertre-
tungen

Zustimmung zu Verkehrsberuhigungsmaflinahmen, die fiir den Bus ge-
schwindigkeitsmindernde Mal3hahmen im Fahrweg des Busweges
zum Inhalt haben

Malinahmenprogramm aus den Bereichen Verkehr/Mobilitat, das alle
in den nachsten anderthalb Jahren vorgesehenen Baumalinahmen mit
zu erwartenden Baukosten von mehr als 20.000 € beinhaltet, soweit
nicht nach der Hauptsatzung die Bezirksvertretungen zustéandig sind
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12.2.67 Baumalnahmen mit Baukosten von mehr als 75.000 € aus den Berei-

12.2.78

12.2.89

chen Verkehr/Mobilitét, die eine bauliche und funktionale Veranderung

vorsehen, soweit nicht nach der Hauptsatzung die Bezirksvertretungen
zustandig sind

BaumalRnahmen mit Baukosten von mehr als 300.000 € aus den Be-

reichen Verkehr/Mobilitat, soweit nicht nach der Hauptsatzung die Be-
zirksvertretungen zustandig sind

Mobilitdts- und VerkehrsaAngelegenheiten der\erkehrsplanung, die die

Belange der oberzentralen Funktion der Stadt Munster berihren
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13. Ausschuss fur Einwohner*innen-Beteiligung

13.1. Beratungszustandigkeiten

13.1.1. Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Partizipation der Einwoh-
ner*innen und der strukturierten Beteiligung bei Verfahren von ge-
samtstadtischer Bedeutung

13.1.2. Grundsatzfragen der Einwohner*innenbeteiligung und Partizipation

13.2. Entscheidungszustandigkeiten

13.2.1. bei Anrequngen und Beschwerden i. S. d. § 24 GO NRW von ge-
samtstadtischer Bedeutung

- _Abgabe von Empfehlungen (im Sinne einer Beflrwortung der Pri-
fung der Angelegenheit) an den Rat oder den nach dieser Zustandig-
keitsordnung entscheidungsbefugten Ausschuss oder bei Geschaf-
ten der laufenden Verwaltung an den Oberbirgermeister/die Ober-
blrgermeisterin

- formliche Erlediqung von an den Rat gerichteten Anrequngen und
Beschwerden

14.  Ausschuss fur Kinder, Jugendliche und Familien

Die Zustandigkeiten des Ausschusses fur Kinder, Jugendliche und Familien sind in der
Satzung fir das Jugendamt der Stadt Miinster festgelegt.
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15. Betriebsausschuss fir die , Abfallwirtschaftsbetriebe Munster"

151

15.2

Beratungszustandigkeiten

Der Betriebsausschuss berat alle Angelegenheiten vor, die die "Abfallwirtschafts-
betriebe Munster" betreffen.

Entscheidungszustéandigkeiten

Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die Ge-
meindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung tibertragen sind unter Beachtung
der grundsatzlichen Beschlisse des Rates und der nach der Zustandigkeitsord-
nung der Stadt Minster zustdndigen Ausschiisse (hier insbesondere deren Ziel-
vorgaben), sowie in finanzrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der Ansatze
des vom Rat beschlossenen Wirtschaftsplanes. Er ist zustandig fur Grundsticks-
geschétfte inkl. der Austibung eines bestehenden Vorkaufrechtes. Der Betriebsaus-
schuss hat Uber folgende Angelegenheiten zu entscheiden, sofern diese nicht be-
reits im Wirtschaftsplan enthalten sind und es sich nicht um wiederkehrende Auf-
wendungen fir die operative Betriebsfiihrung handelt, die in der Mittelfristplanung
bertcksichtigt sind. Insbesondere ist fur folgende Angelegenheiten die Zustimmung
des Betriebsausschusses erforderlich:

15.2.1 Planungsauftrage sowie Untersuchungsauftrage fur Baumaflinahmen des
Eigenbetriebes bei einer Honorarsumme abven 50.000 € biszu-250.000
€

15.2.2 Maflnahmen der Abfallwirtschaft des Eigenbetriebes einschliellich der je-
weils zugehdrigen Anlagen bei einer Bausumme ab wen-100.000 € bis-zu
oo non s

15.2.3 Hochbaumalnahmen des-Eigenbetriebes-mit einer Bausumme abven
100.000 €-2c—— 000 000 = covpn ot dop Moy ple ool o0 poor ooy

1524 roedelicccnccns o mnd oo Coecbe e e e D00 S Tl ale

uber 50.000 € p.a.

15.2.5 Beschaffungen des laufenden Betriebs mit einem Auftragswert von mehr

als 100.000 €
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16. Betriebsausschuss fir die , citeq”

16.1 Beratungszustandigkeiten

Betrlebsausschuss berat d|e Anqeleqenhelten VOr, dle vom Rat oder von nach
der Zustandigkeitsordnung entscheidungsbefugten Ausschiissen des Rates zu
entscheiden sind.

16.2 Entscheidungszustéandigkeiten

Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die
Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung tbertragen sind unter Be-
achtung der Beschlusse des Rates und der nach der Zustandigkeitsordnung der
Stadt Munster zustandigen Ausschiisse-uhd-des-Hauptausschusses (hier inshe-
sondere deren Zielvorgaben), sowie in finanzrelevanten Angelegenheiten im
Rahmen der Ansatze des vom Rat beschlossenen Wirtschaftsplanes. Der Be-
triebsausschuss hat Uber Angelegenheiten zu entscheiden, sofern diese nicht
bereits im Wirtschaftsplan enthalten sind, es sich nicht um wiederkehrende Auf-
wendungen fir die operative Betriebsfihrung handelt, die in der Mittelfristpla-
nung bertcksichtigt sind, und es sich nicht um Beschaffungen, die im Auftrag der
Kooperationspartner der offentlich-rechtlichen Vereinbarung (Offentlich-rechtli-
che Vereinbarung Uber die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebs-
ahnlichen Elnrlchtunq citeq der Stadt Munster) durchqefuhrt werden, handelt Ins-

17. Betriebsausschuss fir , Minster Marketing”
17.1 Beratungszustandigkeiten
Angelegenheiten von ,Minster Marketing“ mit besonderer Bedeutung
17.2 Entscheidungszustéandigkeiten

Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die
Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung tbertragen sind unter Be-
achtung der Beschlisse des Rates und der nach der Zustandigkeitsordnung der
Stadt Minster zustandigen Ausschiisse (hier insbesondere deren Zielvorgaben),
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sowie in finanzrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der Ansatze des vom Rat
beschlossenen Wirtschaftsplanes. Der Betriebsausschuss hat Uber Angelegen-
heiten zu entscheiden, sofern diese nicht bereits im Wirtschaftsplan enthalten
sind und es sich nicht um wiederkehrende Aufwendungen fir die operative Be-
triebsfihrung handelt, die in der Mittelfristplanung berucksichtigt sind. Folgende
Zustandigkeiten werden auf den Betriebsausschuss ubertragen:

17.2.1 Angelegenheiten von ,Munster

Marketing“, soweit es sich nicht um Angelegenheiten von besonderer Bedeutung
oder um Geschafte der laufenden Verwaltung handelt

18. Ausschuss fur Chancengerechtigkeit und Integration

18.1 Beratungszustandigkeiten

18.1.1. Entwicklung von Themen und Aufgaben der Integration im Sinne des im
aktuellen Migrationsleitbild beschriebenen Prozesses, neue Perspekti-
ven und Handlungsansétze der Integration in den Blick zu nehmen und
umzusetzen

18.1.2. Befassung mit Angelegenheiten der Gemeinde, insbesondere zu The-
men der Antidiskriminierung, Potenzialentfaltung und gleichberechtigten
Teilhabe

18.2 Entscheidungszustandigkeit

Zuschuisse an integrationsfordernde Projekte im Rahmen der Haushaltsmittel
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19.

Wahlausschuss

19.1 Entscheidungszustandigkeiten

Einteilung des Wabhlgebiets in Wahlbezirke fir die Kommunalwahl geméaR 8§ 4

20.

Kommunalwahlgesetz

Wahlprifungsausschuss

Vorprifung Uber die Einspriche sowie die Giltigkeit der Wahl gem. § 40 Kommunalwahl-

21.

gesetz

Umlequngsausschuss

21.1 Entscheidungszustandigkeiten

Anordnung von Grenzregelungen nach Baugesetzbuch.
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Zustandigkeiten der Kommissionen

12,

12.1

12.2

12.3

12.4

Kommission zur Forderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen

Die Kommission hat den Auftrag, alle Themen und Beschliisse zu beraten, die die
Belange behinderter Menschen betreffen. Sie hat vor der Beratung und
Beschlussfassung in  den Fachausschissen bzw. im Hauptausschuss
Stellungnahmen und Empfehlungen abzugeben.

Die Kommission kann sich zur Initierung, Konzipierung und Umsetzung
entsprechender Maflinahmen mit Anregungen an den Rat und die
Bezirksvertretungen wenden.

Die Kommission ladt einmal jahrlich alle Einrichtungen, Verbande, Vereine und
Selbsthilfegruppen ein, um Uber die Arbeit der Kommission und den Stand der
Behindertenpolitik zu informieren und Gelegenheit zum Austausch zu geben.

Aufgabenschwerpunkte der Kommissionsarbeit sind:

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
- Wohnen, Pflege, Gesundheit

- Arbeit,

- Freizeit, Sport, Kultur, Weiterbildung,

- Stadtplanung und Verkehr.

Um die Beteiligung der Behindertenverbénde, -vereine und -selbsthilfegruppen an
der Arbeit der Kommission zu gewahrleisten, wird die Bildung von finf
Arbeitsgruppen nach den in Ziffer 2.3 genannten behindertenspezifischen
Arbeitsschwerpunkten empfohlen.

2. Schulbaukommission

2.1

Begleitung aller stadtischen Schulbauprojekte
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IV.  Zustandigkeiten der Bezirksvertretungen

Bezlglich der Zustandigkeiten der Bezirksvertretungen wird auf die Hauptsatzung verwie-
sen.
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V. Entscheidungszustandigkeiten des/der Oberblrgermeisters/in

1.

Die Regelung von Einzelfallen auf dem Gebiet des 6ffentlichen Rechts (Verwaltungs-
akte) und die Entscheidung uber offentlich-rechtliche Erklarungen obliegt dem/der
Oberburgermeister/in als Geschéft der laufenden Verwaltung, soweit nicht durch Ge-
setz, Satzung oder diese Zustandigkeitsordnung etwas anderes bestimmt ist.

Stellungnahme zu Planfeststellungsverfahren, soweit die Planungen in wesentlichen

Punkten nicht den Festsetzungen eines Bauleitplanes widersprechen.

3.2-Die Entscheidung tber zivilrechtlich abzuwickelnde MalRnahmen und Uber die Abgabe

zivilrechtlicher Erklarungen obliegt dem/der Oberblrgermeister/in als Geschatft der lau-
fenden Verwaltung, soweit sich nicht aus Gesetzen, Satzungen oder dieser Zustandig-
keitsordnung etwas anderes ergibt.

Wird durch solche Entscheidungen Uber Vermégen der Stadt verfugt, so obliegen fol-
gende Angelegenheiten dem/der Oberbirgermeister/in als Geschafte der laufenden
Verwaltung, soweit nicht nach Ziffer II-1V eine andere Regelung getroffen ist:

23.1. Erfullung rechtlicher Verbindlichkeiten sowie Einzelgeschafte, die infolge vom Rat
beschlossener Mal3hahmen notwendig werden

32.2. Erwerb von Gegenstanden, die im Haushaltsplan ausdriicklich vermerkt sind

23.3. BaumalRnahmen aus den Bereichen Verkehr/Mobilitat und bezirkliche Baumal3-
nahmen aus den Bereichen Grinflachen/Umweltschutz mit Baukosten bis zu
20.000 €

3.4. Durchfihrung von Baumal3nahmen aufgrund der durch die Bezirksvertretungen
und den Ausschuss fur Verkehr und Mobilitdt beschlossenen MalRnahmenpro-
gramme mit Baukosten bis 75.000 € aus den Bereichen Verkehr/Mobilitat und
Grinflachen/Umweltschutz

3.5. Durchfuhrung von BaumalRnhahmen aufgrund der durch die Bezirksvertretungen
und den Ausschuss fur Verkehr und Mobilitdt beschlossenen MalRnahmenpro-
gramme mit Baukosten bis 300.000 € aus den Bereichen Verkehr/Mobilitat und
Grunflachen/Umweltschutz, die keine bauliche und funktionale Veranderung vor-
sehen

3.6 Durchfihrung von BaumalRnahmen im Bereich Stadtentwasserung/Gewasser
und Uberbezirklichen Baumallnahmen aus den Bereichen Grinflachen/Umwelt-
schutz mit Baukosten bis 300.000 €

3.7. Hochbaumafinahmen von uberbezirklicher Bedeutung bis zu einer Bausumme
von 500.000 €

3.8. Hochbaumafinahmen (Ausbau und Umbau) von bezirklicher Bedeutung bis zu ei-
ner Bausumme von 186-66650.000 €

- bei sonstigen Bau- und Beschaffungsmal3inahmen (8§ 21 Abs. 1 Ziff. 1 der
Hauptsatzung) bis zu einer Bausumme von 166-06050.000 €
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109.

11.

32.9.8 Stadterneuerungsmafinahmen (8 21 Abs. 1 Ziffer 6 der Hauptsatzung) bis
zu einer Bausumme von 100.000 €

32.109 Grundstiicksgeschéfte bis zu einem Geschéaftswert von 250.000 €, Ent-
scheidung Uber die Austbung eines bestehenden Vorkaufsrechts an Grund-
stiicken bis zum Kaufpreis von 250.000 €; Festsetzung von Bauverpflichtun-
gen bis zu einem Geschaftswert von 250.000 €, Verzicht auf die Austbung ei-
nes bestehenden Vorkaufsrechts

32.110 Sonstige MalRBnahmen und Geschafte, sofern die Aufwendungen der Stadt
oder der Geschéftswert 100.000 € nicht Ubersteigen.

. Verfugungen uber Stiftungsvermogen gelten in den nachstehenden Fallen als Ge-

schéfte der laufenden Verwaltung;
43.1 Aufwendungen fur Verwaltungs-, Betriebs- oder Unterhaltungskosten
43.2 Erfullung rechtlicher Verbindlichkeiten

43.3 Verwendung von Stiftungsmitteln zur Durchfiihrung entsprechender Ratsbe-
schlisse

Entscheidung Uber wohnungsrechtliche Abbruch- und Zweckentfremdungsgenehmi-
gungen

. Entscheidung Uber das Vorliegen eines wichtigen Grundes fiur die Ablehnung einer eh-

renamtlichen Tatigkeit i. S. d. 8 29 Abs. 2 GO NRW

. Die aufgrund einer beschlossenen Sachentscheidung zu treffende Vergabeent-

scheidung trifft der/die Oberblrgermeister/in unter Berticksichtigung des rechtlich
vorgeschriebenen Vergabeverfahrens.

. Sanierung von 6ffentlichen Kinderspielplatzen mit einer Bausumme von bis zu 10.000

€

. Finanzielle Forderung im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Mittel und vom Amt fr

Gleichstellungn-der-Gleichsteliungsstelie verwalteten Mittel bis zu einer Foérderungs-
hoéhe von 2.600 €

Vergabe von Zuschissen zur Projektférderung nach den ,Richtlinien der Stadt
Munster zur finanziellen Forderung kommunaler Entwicklungszusammenarbeit* unter-
halb einer Antragssumme in H6he von 500 €

Folgende Entscheidungen, die dem Rat als Oberste Dienstbehérde obliegen, werden
dem/der Oberbirgermeister/in Ubertragen:

Entscheidungen in allen Fallen (nach dem Beamtenstatusgesetz, dem Landesbeam-
tengesetz und den sonstigen beamtenrechtlichen Gesetzen und Verordnungen), in de-
nen der Rat als oberste Dienstbehdrde zustandig ist, seine Befugnisse aber auch nach-
geordneten Behorden Ubertragen kann. Das gleiche gilt fir Beschéftigte bei Entschei-
dungen gleichen Inhalts.
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12.Im Ubrigen bleibt das Riickholrecht des Rates bei Geschéften der laufenden Verwaltung
nach 8 41 Abs. 3 GO NRW unberihrt.

VI. Entscheidungszustandigkeiten des/der Stadtkd&mmerers/in zur Leistung Uber- und
aulerplanmafiger Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO NRW und
Verpflichtungsermachtigungen gem. § 85 GO NRW

1. Nicht erhebliche Uber- und au3erplanmafige Aufwendungen und Auszahlungeni. S. d.
§ 83 Abs. 2 GO NRW sind:

1.1 Uber- und auRerplanmaRige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzli-
cher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, wenn sie den Betrag von 250.000
€ nicht tUbersteigen oder

1.2 Uber- und aufRerplanméRige Aufwendungen und Auszahlungen, die durchlau-
fende Zahlungen sind oder

1.3 Uber- und aufRerplanméRige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn die De-
ckung in voller Hohe durch zweckgebundene Mehreinnahmen er

1.4 Uber- und auRerplanméaiige Aufwendungen und Auszahlungen, fir die bereits im
Vorjahr Mittel bereitgestellt worden sind, die jedoch nicht in Anspruch genommen
wurden, bis zur Héhe des urspriinglich zur Verfligung gestellten Betrages, héchs-
tens jedoch bis zu 250.000 € oder

1.5 alle Ubrigen Uber- und auRerplanmafligen Aufwendungen und Auszahlungen,
wenn sie den Betrag von 250.000125-660 € nicht Ubersteigen.

Uber die Leistung dieser Aufwendung und Auszahlung entscheidet der/die Kamme-
rer/in gem. 8 83 Abs. 1 GO NRW.

2. Beilnvestitionen, fur die im laufenden Jahr schon Haushaltsmittel im Teilfinanzplan zur
Verfuigung stehen und die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, entscheidet gem. § 83
Abs. 3 GO NRW

bis zur Ho6he von 500.000 € der/die Kammerer/in,
daruber hinausgehend der Rat

Uber die Leistung UberplanméRiger Auszahlungen.

Voraussetzung hierfur ist, dass die Deckung durch die Kirzung der im folgenden Jahr
im Investitionsplan bei der gleichen Malinahme vorgesehenen Haushaltsmittel erfolgen
kann.

In Fallen anderweitiger Deckung oder beim Anfall von Mehrkosten gegenuber den im
Investitionsplan angegebenen Gesamtkosten der MafRnahme ist die vorherige Zustim-
mung des Rates herbeizuflhren.
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3. Nicht erhebliche tber- und aulRerplanméRige Verpflichtungserméchtigungen i. S. d. §
85 Abs. 1 GO NRW sind:

3.1 Uber- und auRerplanmaRige Verpflichtungsermachtigungen, wenn sie den Be-
trag von 500.000 € nicht Ubersteigen. Voraussetzung hierfir ist, dass die De-
ckung der Uber- /au3erplanmafigen Verpflichtungsermachtigung den in der
Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachti-
gung nicht Ubersteigt.

Uber die Leistung dieser Verpflichtungsermachtigung entscheidet der/die Kam-
merer/in gem. 8 85 Abs. 1 GO NRW.

3.2 Uber- und auRerplanmaRige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflich-
tungsermachtigungen, zu deren Leistung der/die Kdmmerer/in nach Ziffer 1. bis
2. seine Zustimmung gegeben hat, sind dem Rat vierteljahrlich zur Kenntnis zu
bringen.

3.3 Soweit in der zweiten Halfte eines Haushaltsjahres aus zwingenden Griinden
durch die Verwaltung bereits Auftrage oder Bestellungen auf die zu erwartende
Haushaltsansatze des Teilergebnisplanes fiir das folgende Haushaltsjahr erteilt
werden missen, die nach derzeitigem Haushaltsrecht eine tGberplanmafige Mit-
telbereitstellung nach § 83 GO NRW erforderlich machen wirden, wird der/die
Stadtkdmmerer/in ermachtigt, auf begriindeten Antrag der Fachverwaltung hin bis
zur Héhe von insgesamt 50 % des vergleichbaren Ansatzes des laufenden Haus-
haltsjahres Mittel zur Auftragsvergabe vorab unter der Voraussetzung freizuge-
ben, dass fur das kommende Haushaltsjahr ein Ansatz bis zu mindestens dieser
Hohe zu erwarten ist.

Es liegt im Ermessen des/der Kammerers/in, von den Erméchtigungen zu den Ziffern 1. bis 2.
Gebrauch zu machen oder zur Leistung der tber- und aul3erplanmafigen Aufwendungen und
Auszahlungen die vorherige Zustimmung des Rates herbeifiihren zu lassen.

Seite 31
November 2025



	Zuständigkeitsordnung der Stadt Münster  in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 10.12.2025
	I. Entscheidungszuständigkeiten des Rates
	II. Zuständigkeiten der Ratsausschüsse
	1. Hauptausschuss
	1.1 Beratungszuständigkeiten
	2.1. Beratungszuständigkeiten
	2.2 Entscheidungszuständigkeiten

	3. Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit, und Ordnung
	3.1 Beratungszuständigkeiten
	3.2 Entscheidungszuständigkeiten

	4. Rechnungsprüfungsausschuss
	4.1 Beratungszuständigkeiten

	5. Ausschuss für Gleichstellung
	5.1 Beratungszuständigkeiten
	5.2 Entscheidungszuständigkeiten

	7. Kulturausschuss
	7.1 Beratungszuständigkeiten
	7.2 Entscheidungszuständigkeiten
	8.1 Beratungszuständigkeiten
	8.2 Entscheidungszuständigkeiten

	9. Sportausschuss
	9.1 Beratungszuständigkeiten
	9.2 Entscheidungszuständigkeiten

	10. Ausschuss für Wohnen, Stadtplanung und Stadtentwicklung
	10.1 Beratungszuständigkeiten
	10.2 Entscheidungszuständigkeiten
	11.1 Beratungszuständigkeiten
	11.2 Entscheidungszuständigkeiten
	12.1 Beratungszuständigkeiten
	12.2 Entscheidungszuständigkeiten

	14. Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
	15. Betriebsausschuss für die „Abfallwirtschaftsbetriebe Münster"
	15.1 Beratungszuständigkeiten
	15.2 Entscheidungszuständigkeiten

	16. Betriebsausschuss für die „citeq"
	16.1 Beratungszuständigkeiten
	16.2 Entscheidungszuständigkeiten

	17. Betriebsausschuss für „Münster Marketing"
	17.1 Beratungszuständigkeiten
	Angelegenheiten von „Münster Marketing“ mit besonderer Bedeutung

	17.2 Entscheidungszuständigkeiten

	18. Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration
	18.2 Entscheidungszuständigkeit

	19. Wahlausschuss
	19.1 Entscheidungszuständigkeiten

	20. Wahlprüfungsausschuss
	Vorprüfung über die Einsprüche sowie die Gültigkeit der Wahl gem. § 40 Kommunalwahlgesetz

	21. Umlegungsausschuss
	21.1 Entscheidungszuständigkeiten


	III. Zuständigkeiten der Kommissionen
	1. Beschwerdekommission
	12. Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen



